
Seit Juli 2004 ist Stefan Karb-
stein bei der DB Netz AG Nie-
derlassung Südwest  in Karlsru-
he fest angestellt. Hierher kam
er durch die DB Vermittlung,
nachdem sein vorheriger Ar-
beitsplatz einer Umstrukturie-
rung zum Opfer fiel.

Der heute 46-Jährige fing 1977
als Junggehilfe bei der Bahn an.
Nach einer 15-monatigen Un-
terbrechung durch den Wehr-
dienst absolvierte er die Ausbil-
dung zum mittleren nichttech-

nischen Dienst. Danach war er
viele Jahre in verschiedenen Be-
reichen der Bahn in Karlsruhe
tätig. So unter anderem als Zug-
vorbereiter, als Disponent in der
Güterabfertigung Karlsruhe-Mi-
ro, als Kfz-Disponent  im Um-
schlagbahnhof oder als Frach-
tenrechner im Rheinhafen. 

Doch als das Kundenservice-
zentrum Duisburg entstand, fie-
len viele kleine Güterverkehrs-
stellen weg. So kam es, dass
auch die Arbeitsplätze von Ste-

fan Karbstein und seinen Kolle-
gen wegfielen. „Natürlich ha-
ben wir uns Gedanken ge-
macht, ob wir nach Duisburg
gehen und umziehen müssen“,
erzählt Kollege Karbstein. 

Aber dazu kam es nicht, denn
für alle gab es auch dort keine
Arbeitsplätze. Im Februar 2002
kamen er und seine Kollegen
zur DB Vermittlung. Er hatte
Glück. Bei der DB Netz AG wur-
den Leute für ein Projekt ge-
sucht. Voraussetzung: Compu-
terkenntnisse. „Die hatte ich,
aber ansonsten war das für mich
eine absolute Herausforderung.
Ich bin kein Techniker. Das war
Signaltechnik“, sagt Stefan
Karbstein und fügt schmun-
zelnd hinzu: „Mein Grundsatz
ist: Mehr als verlieren kann ich
nicht. Und dann kämpfe ich
mich durch.“ 

Also hatte er schon nach weni-
gen Tagen einen neuen Job. Zu-
nächst für das Projekt PZB 90 –
punktförmiges Zugbeeinflus-
sungssystem. Mithilfe seiner
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Für Beamte, Richter

und Berufssoldaten,

die ab dem Jahr

2007 vom Bund ein-

gestellt werden, soll

ein Versorgungsfonds

angelegt werden.

Dazu hat die Bun-

desregierung einen

Entwurf zur Ände-

rung des Versor-

gungsrücklagenge-

setzes vorgelegt.

D
urch den „Versor-
gungsfonds des Bun-
des“ werden die Perso-
nalkosten der beamte-
ten Beschäftigten

transparenter und vergleichbar
mit denen der Angestellten des
öffentlichen Dienstes. Mit den
geplanten Rückstellungen für
neu eingestellte Beamtinnen
und Beamte werden die Versor-
gungskosten der Periode zuge-
ordnet, in der die Versorgungs-
ansprüche tatsächlich begrün-
det werden. Finanzielle Versor-
gungslasten werden nicht mehr
den nachfolgenden Generatio-
nen aufgebürdet. 

Nach Auffassung von Verkehrs-
gewerkschaft GDBA und dbb
muss die Beamtenversorgung
dauerhaft auf stabilen Funda-
menten ruhen.

Derzeitige Versorgungs-
rücklage
Nach dem derzeitigen Versor-
gungsrücklagegesetz von 1999
ist die Anlage der Mittel des be-
stehenden Sondervermögens
des Bundes auf handelbare
Schuldverschreibungen des
Bundes begrenzt. Dies führt al-
lerdings zu einer relativ niedri-
gen Verzinsung und steht einer
höheren Anlagerendite entge-
gen, die ohne Beeinträchtigung
der Anlagesicherheit erzielbar

wäre. Künftig sollen deshalb al-
le in Euro ausgegebenen han-
delbaren Schuldverschreibun-
gen, die eine gewisse Bonitäts-
bewertung erreichen, für eine
Anlage in Frage kommen. Kon-
kret bedeutet dies, dass Staats-
anleihen oder Pfandbriefe von
Bund und Ländern, anderen
Staaten des Euro-Raumes, su-
pranationalen Organisationen,
Hypothekenbanken oder öffent-
lichen Banken zugelassen wer-
den sollen. Nach Aussage der
Bundesregierung entstehen da-
durch keine nennenswerten An-
lagerisiken. Eine Anlage in Ak-

tien für das bisherige Sonderver-
mögen bleibt weiterhin ausge-
schlossen.

Künftiges Sondervermögen
ab dem Jahr 2007
Für das neu anzulegende zusätz-
liche Sondervermögen „Ver-
sorgungsfonds des Bundes“ soll
es auch die Möglichkeit geben,
bis maximal zehn Prozent der
Mittel in Aktien anzulegen.
Durch den neuen Versorgungs-
fonds entstehen für die einzel-
nen Ressorts – abhängig vom
Einstellungsverhalten – zusätzli-
che gesetzliche Zahlungsver-

pflichtungen, die vorrangig aus
Einsparungen bei den Personal-
ausgaben, insbesondere auf-
grund der Verlängerung der Wo-
chenarbeitszeit erwirtschaftet
werden sollen.

Soweit die daraus zur Verfügung
stehenden Mittel für die Zufüh-
rungen an den Versorgungsfonds
nicht ausreichen, wird das Bun-
desministerium der Finanzen
unter Berücksichtigung ressort-
spezifischer Besonderheiten die
erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung stellen. Insofern können
vorübergehende Mehrausgaben
nicht ausgeschlossen werden.
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neuen Kollegen, einer guten
Einweisung und hohem persön-
lichen Engagement hat er es ge-
schafft. Nach gut zwei Jahren
wurde die Stelle Planberichti-
gung, Planungsverwaltung für
signaltechnische Pläne ausge-
schrieben. Er bewarb sich und
wurde fest eingestellt. Ein SAP-
Lehrgang schloss sich an und
heute fühlt er sich wohl hier.

Auch wenn Stefan Karbstein als
Beamter keine direkten Exi-
stenzängste hatte, kann er sich
gut in die Lage anderer verset-
zen. In der Zeit bei der DB Ver-
mittlung war er aktiv im Be-
triebsrat tätig. „Da habe ich
hautnah mitbekommen, wie
problematisch der Wegfall des
eigenen Arbeitsplatzes werden
kann und welche Ängste die Be-
troffenen haben“, sagt er.

Nach einem Wunsch für die Zu-
kunft befragt, kommt ganz
spontan die Antwort: „So lange
wie möglich diesen Job behal-
ten. Ja, vielleicht auch beruflich
noch etwas weiterkommen.

Aber möglichst nicht wieder in
Richtung JobService.“

Die unterschwellige Sorge ist
nicht zu überhören, denn auch
hier wird wieder umstrukturiert.
Dass das immer mit Personalre-
duzierung einhergeht, ist sehr
zu befürchten. Da findet Stefan
Karbstein es nur gerecht, dass
durch den Beschäftigungssiche-
rungstarifvertrag auch die Tarif-
kräfte weitestgehend abgesi-
chert sind. „Der Wegfall des Ar-
beitsplatzes bringt auch so ge-
nug Ängste und Sorgen mit sich.
In anderen Betrieben kommt
dann Arbeitslosigkeit, Arbeits-
amt mit wenig Perspektiven. DB
JobService und der konzern-
weite Arbeitsmarkt sind da
schon eine gute Sache. Da ha-
ben die Leute Chancen, wieder
einen Job zu bekommen und
fallen nicht ins Leere.“

Stefan Karber fand dank 
DB Vermittlung eine neue
Arbeitsstelle. 

ieren kann ich nicht

Bei einer teilweisen Kreditfinan-
zierung des Bundeshaushalts
muss unter Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten sichergestellt
werden, dass die Kapitalanlage
des Versorgungsfonds durch-
schnittlich eine mindestens so
hohe Rendite erzielt wie die für
die aufzunehmenden Kredite
anfallenden Fremdkapitalkos-
ten, das heißt die Rendite des
Versorgungsfonds muss minde-
stens dem durchschnittlichen
Zinsaufwand für die Kredite des
Bundes entsprechen. Nach Ein-
schätzung der Deutschen Bun-
desbank ist diese Bedingung
mittel- und langfristig grund-
sätzlich erfüllbar. 

Die Zuführungspflicht besteht
nur für die nach dem 31. De-
zember 2006 beim Bund erst-
mals begründeten Dienstver-
hältnisse. Für die vor dem 1. Ja-
nuar 2007 beim Bund bereits
vorhandenen Beamtinnen, Be-

amten, Richterinnen, Richter,
Berufssoldatinnen und Berufs-
soldaten sind Zuführungen zur
vollständigen Deckung der Ver-
sorgungsausgaben nicht finan-
zierbar. Für die Verwaltung der
beiden Sondervermögen durch
die Deutsche Bundesbank er-
lässt das Bundesministerium des
Innern im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Fi-
nanzen Anlagerichtlinien. 

Versorgungsfonds gibt es in un-
terschiedlicher Ausgestaltung
bereits in mehreren Bundeslän-
dern. Auch für den Bundesbe-
reich besteht die Notwendig-
keit, die Finanzierung der Ver-
sorgungsausgaben nachhaltig
zu sichern. Die Versorgungsaus-
gaben für die derzeitigen Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten und deren Hin-
terbliebene werden regelmäßig
aus dem laufenden Bundes-
haushalt gezahlt. j.m.


